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Umweltbezogene Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange 
zum Bebauungsplan Nr. 1784  - Hilligenwöhren- 
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Weitere umweltbezogene Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange 
Region Hannover (Schr. v. 26.08.2015)  
Naturschutz:  
Stellungnahme als untere Waldbehörde  

Im Vorfeld des laufenden Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplans wurde geklärt, wo die 
Waldgrenze verläuft (siehe Anlage). Ein Teil dieser rechtlich zum Wald gehörenden Fläche ist 
nun im Planentwurf als öffentliche Grünfläche dargestellt.  

Rechtlich ist dies eine Waldumwandlung, da diese Festsetzung zukünftig andere Nutzungen als 
Wald ermöglicht, auch wenn dies im Moment noch nicht vorgesehen ist.  

Daher wird empfohlen, diese Flächen im Plan als „Wald“ darzustellen. Anderenfalls müsste 
gemäß § 8 NWaldLG verfahren werden und insbesondere eine Ersatzaufforstung vorgesehen 
werden.  

Der Umgang mit dem Waldrecht ist in der Begründung zum Bebauungsplan zu ergänzen, es sei 
denn, die Waldflächen werden wieder als solche dargestellt. 

Stellungnahme als untere Naturschutzbehörde  

Die zum Schutz der Großen Heide vorgesehenen Maßnahmen (Freihalten eines 30 m-Streifens 
von Wegen, Anlage eines Waldmantels mit Krautsaum, Belassen von Alt- und Totholz, Waldent-
wicklung durch Zulassen der Sukzession im Bereich des Hundesportplatzes) sind Maßnahmen, 
die geeignet sind, vorhandene Werte und Funktionen zu erhalten und neue zu entwickeln.  

Die Eingriffsbilanzierung liegt nicht vor, es wird jedoch vorsorglich darauf hingewiesen, dass die 
Sukzession auf der Hundesportfläche nicht anrechenbar ist, da hierdurch lediglich ein zuvor 
rechtswidriger Zustand beseitigt wird.  

Bodenschutz- und wasserbehördliche Belange:  
A Bodenschutzbehördliche Belange  

Es bestehen keine Anregungen oder Bedenken.  

B Wasserbehördliche Belange  

Auf der Verfahrensstufe „Frühzeitige Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger 
öffentlicher Belange“ war noch nicht geklärt, ob unter Berücksichtigung der hydrogeologischen 
Verhältnisse eine Regenwasserversickerung möglich ist. Nunmehr finden sich im Teil II. – 
Umweltbericht Kapitel 2.3 und 2.4 (Seite 26) Angaben zu den zu erwartenden Grundwasser-
ständen, wonach von einer ausreichenden Versickerungsfähigkeit des Bodens aus-gegangen 
werden kann.  

Gem. § 2 der textlichen Festsetzungen wird im Plangebiet eine Niederschlagswasserversicke-
rung vorgeschrieben. Details zur Niederschlagswasserversickerung finden sich im Teil I des 
Begründungstextes zum oben genannten B-Plan unter der Ziffer 7. „Niederschlagswasser“.  

Sofern dort im letzten Satz auf die erforderliche „Entwässerungsgenehmigung“ verwiesen wird, 
ist richtigzustellen, dass es bezogen auf die geplante Entwässerung der öffentlichen Verkehrs-
flächen über ein straßenbegleitendes Muldensystem einer wasserrechtlichen Erlaubnis nach §§ 
8, 9 und 10 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) bedarf. Auf den entsprechenden Hinweis in 
der Stellungnahme aus 1/2013 unter Ziffer 2. wird verwiesen.  

Insbesondere wird im Hinblick auf die Planung und Ausführung der Niederschlagswasserver-
sickerung nochmals auf die Anforderungen des DWA-Arbeitsblattes A138 hingewiesen. Hier-
nach ist u. a. darauf zu achten, dass eine regelmäßige Unterhaltung aller Versickerungsmulden 
erfolgen muss, damit die Niederschlagswasserversickerung dauerhaft schadlos möglich ist.  

Abschließend erhalten Sie noch den aktualisierten Standardhinweis zu möglicherweise ge-
planten Grundwasserabsenkungen:  
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Sofern im Zusammenhang mit Bautätigkeiten das Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten oder 
Ableiten von Grundwasser erforderlich ist und damit eine Grundwasserbenutzung stattfindet, be-
darf es grundsätzlich einer wasserrechtlichen Erlaubnis. 

Erlaubnisfrei ist lediglich die vorübergehende Grundwasserbenutzung (Absenkung während der 
Baumaßnahme) in einer geringen Menge (insgesamt weniger als 5.000 m³).  

Wasserrechtliche Antragsunterlagen sind mindestens 6 Wochen vor Beginn der geplanten 
Grundwasserabsenkung für die Durchführung eines wasserrechtlichen Verfahrens nach  

§§ 8, 9 und 10 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – 
WHG) bei der Unteren Wasserbehörde der Region Hannover (Team Gewässer- und Bo-
denschutz LHH, OE 36.12 – Frau Strote, Tel.: 0511/616-22763 – bzw. Herr Müller, Tel.: 
0511/616-22760) einzureichen.  

Belange des ÖPNV:  
Es wird darauf hingewiesen, dass die Stadtbahnhaltestelle Kurze-Kamp-Str. noch nicht bar-
rierefrei ausgebaut ist. Für die zukünftige Nachrüstung von Hochbahnsteigen sind – auch unter 
Berücksichtigung der zukünftigen Verbindungsstraße zwischen Langenforther Str. und 
Sutelstraße – ausreichende Flächen vorzusehen.  
Regionalplanung:  
Aus raumordnerischer Sicht wird auf die Stellungnahme vom 12.02.2013 verwiesen. 

 
Region Hannover (Schr. v. 12.02.2013)    Auszug Regionalplanung: 
Raumordnung 
Der Änderungsbereich berührt in Teilen ein „Vorranggebiet für Freiraumfunktionen“ gemäß 
Regionalem Raumordnungsprogramm 2005, „welches weder durch bauliche Anlagen im Sinne 
einer Besiedlung noch durch andere Nutzungen in ihren ökologischen Funktionen beeinträchtigt 
werden soll“. Des Weiteren verweise ich auf den raumordnerischen Grundsatz zur 
Forstwirtschaft, wonach Waldränder und ihre Übergangszonen auf Grund ökologischer 
Funktionen und der Erlebnisqualität von Bebauung und sonstigen störenden Nutzungen 
freizuhalten sind. Verbunden damit ist der Abstandsrichtwert von 100 m, der gegebenenfalls in 
Abstimmung mit der Unteren Wald-/ Naturschutzbehörde unterschritten werden kann. Dabei 
muss jedoch der geforderte Mindestabstand zur Gefahrenabwehr eingehalten werden. 

Anders als bei Fällen der Nachverdichtung in Waldrandlage ist jedoch mit der Neuplanung in 
diesem Bereich die Möglichkeit bzw. Verpflichtung gegeben, zur Wahrung der ökologischen 
Freiraumfunktionen einen größeren Abstand vorzusehen, als lediglich den Mindestabstand von 
30 m zur Gefahrenabwehr. Bezüglich der Findung bzw. Festlegung eines weiteren und 
angemessenen Abstandes verweise ich auf die Stellungnahme der Unteren Wald- und 
Naturschutzbehörde. 

 
Niedersächsische Landesforsten, Forstamt Fuhrberg (Schr. v. 28.08.2015)  
von dem o. a. Vorhaben ist Wald direkt und indirekt betroffen, im Norden grenzt das Waldgebiet 
„Große Heide“ an das geplante Baugebiet an. Aus Waldsicht ist eine Bebauung in Waldnähe 
grundsätzlich unerwünscht. Es kommt zu Beeinträchtigungen in Form von Störung, 
Beunruhigung, Verschattung, Änderung der Lebensraumqualität, zusätzlich sehr oft illegale 
Lagerung von Müll und Gartenabfall. Gleichzeitig verschlechtern sich die vom Wald 
ausgehenden Wohlfahrtswirkungen. Darauf war ich in meiner ersten Stellungnahme zu dieser 
Planung vom 11.02.2013 bereits eingegangen. 

Die Grenze des Waldes wurde im Vorfeld einvernehmlich festgelegt. Durch den Verlauf der 
Plangrenze befinden sich Teile des Waldes innerhalb des Planbereichs. Insofern ist die Aussage 
in Abschnitt 2 der Unterlagen unzutreffend (S.5 oben), dass der Waldrand die Grenze des 
Plangebiets bilde. 
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Bislang ist der Wald innerhalb des Planbereichs als öffentliche Grünfläche dargestellt. Dies ist 
irreführend, weil es sich eindeutig um Wald handelt. Die Waldeigenschaft besteht zwar 
unabhängig von ggf. abweichenden Festsetzungen in der Bauleitplanung, dennoch dient die 
Festsetzung als Wald der Klarstellung über die rechtliche Eigenschaft dieses Bereichs. Aus 
diesem Grund halte ich eine Darstellung als Wald für den Planbereich jenseits der 30 m tiefen 
Maßnahmenfläche für angemessen.  

Der Abstand der künftigen Bebauung zum Wald entspricht nicht vollständig den Vorgaben der 
Raumordnung und führt zu den o. a. Beeinträchtigungen. Allerdings wird die breite 
Maßnahmenfläche durch ihre konsequenten Vorgaben zur Ausgestaltung einen wirksamen 
Puffer zwischen Wald und Bebauung bilden. Daher wird die Abstandsunterschreitung in diesem 
konkreten Fall mitgetragen.  

Weitere Bedenken, Anregungen oder Hinweise zu der Planung bestehen nicht.  

 
BUND für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND) (Schr. v. 27.08.2015)  
Die derzeitige Planung sieht vor, eine große Wohnbaufläche westlich der Burgwedeler Straße zu 
schaffen. Derzeit handelt es sich um eine Allgemeine Grünfläche an die sich im Norden das 
Waldgebiet Große Heide anschließt. Laut dem Regionalen Raumordnungsprogramm (2005) 
handelt es sich bei dem nördlichen Teil des Plangebietes um ein „Vorranggebiet für ruhige 
Erholung in Natur und Landschaft“, ein „Vorranggebiet für Freiraumfunktionen“ sowie ein 
„Vorsorgebiet für Natur und Landschaft“. Auch wenn diese Aussagen nicht parzellenscharf 
abgegrenzt werden können, geht damit deutlich aus den Regionalen Raumordnungsprogramm 
hervor, dass die Planungsabsicht besteht, den an das Waldgebiet Große Heide im Süden 
angrenzenden Bereich von Bebauung freizuhalten (vgl. Planungsunterlagen Seite 4).  

Dieser Planungsabsicht des Regionalen Raumordnungsprogramms wird in dem derzeit 
vorliegenden Bebauungsplanentwurf leider nicht ausreichend gefolgt. Die Bebauung rückt 
stellenweise bis in einen Abstand von unter 60 Metern an das Waldgebiet Große Heide heran. 
Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass entsprechend dem Regionalen 
Raumordnungsprogramm Waldränder unter anderen aufgrund ihrer Bedeutung für den Arten- 
und Biotopschutz in einem Abstand von 100 Metern frei von Bebauung zu halten sind. Derzeit ist 
ein Abstand von 30 bis 60 Metern vorgesehen, sodass auch hier die Vorgaben des Regionalen 
Raumordnungsprogramms nicht eingehalten werden. Hinzukommt, dass sich auf der als 
Grünfläche ausgewiesenen Fläche zwischen Wald und zukünftiger Bebauung bereits in 
Teilbereichen Wald entwickelt hat. Dieser müsste nach Recht und Gesetz eigentlich als 
Waldgrenze angenommen werden, sodass der Abstand zwischen Wald und Bebauung 
nochmals deutlich geringer wird. Aufgrund der Bedeutung der Waldrandzone insbesondere als 
Lebensraum für zahlreiche Vogel- und Fledermausarten sowie der Missachtung der Vorgaben 
aus dem Regionalen Raumordnungsprogramm lehnt der BUND den derzeit vorliegenden 
Entwurf ab.  

Vielmehr wird vorgeschlagen, den nördlichen Teil der geplanten Wohnbaufläche soweit 
zurückzunehmen, dass zum Wald ein Abstand von mindestens 100 Metern freigehalten wird. 
Somit könnte zumindest das „Vorranggebiet für ruhige Erholung in Natur und Landschaft“ sowie 
das „Vorranggebiet für Freiraumfunktionen“ in seiner heutigen Ausdehnung weitgehend erhalten 
und der Waldrand der Großen Heide in einer für den Arten- und Biotopschutz ausreichenden 
Ausdehnung gesichert werden. 
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Die  Ausgleichsberechnung wurde aufgestellt. Entsprechend dem Ratsbeschluss vom 
04.05.2006 (Drucksache Nr. 0576/2006) wird die Berechnung der Beschlussdrucksachen 
beigefügt.  
Aktualisierte Eingriffsbewertung B-Plan Nr. 1784  

   Hilligenwöhren (Stand:01.07.15)  
   Fläche 

 
Biotoptyp Fläche Faktor Bewertung 

(m²) (Pkt./m²) (Pkt.) 

WA/Verkersfl. Bestand: Ackerfläche 28700 0,3 8610 
(Eingriffsfläche) Acker-Blühstreifen 18519 0,35 6481,65 

Scher- und Trittrasen 1330 0,3 399 
Einzelbaum 47 0,65 30,55 
Strauch(Baum-)hecke 1040 0,7 728 
Sportrasen (Rasenplatz) 2345 0,3 703,5 
unbefest. Wirtschaftsweg 725 0,2 145 

52706 17097,7 

Verkehrsfläche Planung: 
öffentliche Verkehrsflächen mit 
Regenwasserversickerung 3993 0,1 399,3 

Verkehrsfläche 
Versickerungsmulden (Rasen) in 
öffentlichen Verkehrsflächen 1400 0,3 

Verkehrsfläche 
30 Straßenbäume auf öffentlichen 
Verkerhsflächen a 20 Pkt. 600 

WA (GRZ 0,4) 

davon 50% bebaute Fläche  mit 
Regenwasserversickerung und 
Dachbegrünung  7263,6 0,3 2179,08 

WA (GRZ 0,4) 
davon 50% bebaute Fläche mit 
Regenwasserversickerung  7263,6 0,1 726,36 

WA (GRZ 0,4) 

Nebenanlagen (incl. private 
Verkehrsflächen) mit 
Regenwasserversickerung 7263,6 0,15 1089,54 

WA (GRZ 0,4) private Gartenflächen 14527 0,35 5084,52 

WA (GRZ 0,3) 

davon 50% bebaute Fläche  mit 
Regenwasserversickerung und 
Dachbegünung 225 0,3 67,5 

WA (GRZ 0,3) 
davon 50% bebaute Fläche  mit 
Regenwasserversickerung 225 0,1 22,5 

WA (GRZ 0,3) 
Nebenanlagen mit 
Regenwasserversickerung 225 0,1 22,5 

WA (GRZ 0,3) private Gartenflächen 825 0,35 288,75 
private Grünfläche an der 
Stadtbahn, naturnah gestaltet 5621 0,55 3091,55 
private Grünflächen mit 
Versickerungsmulden 3874 0,45 1743,3 

52706 15314,9 

Defizit: -1782,8 

  Bolzplatz Bestand extensiver Tritt- und Scherrasen 738 0,4 295,2 
Parkplatzfläche 87 0,1 8,7 
Gebüsch 75 0,7 52,5 

900 356,4 

Planung 
versiegelt mit seitlicher 
Regenwasserversickerung 900 0,1 90 

Defizit -205,2 
Gesamt-
defizit -1988 
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Waldmantel-
entwicklung Bestand Acker 2758 0,3 827,4 

Acker-Blühstreifen 8550 0,35 2992,5 
Gras- und Staudenflur 1391 0,3 417,3 
nitrophiler Staudensaum 932 0,3 279,6 
unbefestigter Wirtschaftsweg 211 0,2 42,2 

13842 4559 

Planung strukturreicher Waldrand 13842 0,65 8997,3 

Bilanz Aufwertung 4438,3 

Waldentwicklung 
ehem. 
Hundeplatz Bestand 

bodensaurer Eichenmischwald 
und Hundeplatz, stark aufgelichtet 
mit Altholz und Höhlenbäumen 6814 0,7 4769,8 
versiegelte Flächen 350 0,1 35 

7164 4804,8 

Planung bodensaurer Eichenmischwald 7164 0,9 6447,6 

Bilanz Aufwertung 1642,8 

 Fläche für 
Maßnahmen 
insgesamt 

Wald-
bereich Aufwertung 6081,1 

öffentliche Grün-
flächen 
zwischen 
Waldrand und 
Baugebiet Bestand Acker-Blühstreifen 3144 0,35 1100,4 

Acker 5060 0,3 1518 
Wirtschaftsweg 120 0,2 24 

8324 2642,4 

Planung 
Wege (versiegelt mit seitl. 
Regenwasserversickerung 1600 0,1 160 
öffentliche Grünfläche 6724 0,45 3025,8 

8324 3185,8 

Bilanz 543,4 
 

Das Gesamtdefizit der Planung von 1.988 Wertpunkten wird ausgeglichen durch die Aufwertung 
auf den öffentlichen Grünflächen zwischen Waldrand und Baugebiet (543 Wertpkt.) und der 
Waldentwicklung auf einer Teilfläche des ehem. Hundeplatzes von 6173 m² (1445 Wertpkt.).  

So verbleiben 4636 Wertpunkte für andere Vorhaben außerhalb des Plangebietes.  

Anlage aufgestellt, 61.13, 10.11.2015 


